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Regeste
Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung
Erwägungen
E. 1.1
Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht unter Vorbehalt der in Art. 32 VGG genannten Ausnahmen Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021), welche von einer der in Art. 33 VGG aufgeführten Behörden erlassen wurden. Darunter fallen gemäss Art. 51 Abs. 1 BüG Verfügungen des BFM betreffend Nichtigerklärung einer erleichterten Einbürgerung nach Art. 41 Abs. 1 BüG.
E. 1.2
Das Bundesverwaltungsgericht übernimmt die bei Inkrafttreten des Verwaltungsgerichtsgesetzes am 1. Januar 2007 bei Eidgenössischen Rekurs- oder Schiedskommissionen oder bei Beschwerdediensten der Departemente hängigen Rechtsmittel. Für die Beurteilung gilt das neue Verfahrensrecht (Art. 53 VGG). Gemäss Art. 37 VGG richtet sich das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht nach dem VwVG, sofern das Verwaltungsgerichtsgesetz nichts anderes bestimmt.
E. 1.3
Als Verfügungsadressat ist der Beschwerdeführer durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und er hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung (vgl. Art. 48 VwVG). Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist daher einzutreten (vgl. Art. 50 und 52 VwVG).
E. 2.1
Gemäss Art. 27 Abs. 1 BüG kann ein Ausländer - unter Vorbehalt der weiteren Einbürgerungsvoraussetzungen gemäss Art. 26 Abs. 1 BüG - nach der Eheschliessung mit einem Schweizer Bürger ein Gesuch um erleichterte Einbürgerung stellen, wenn er insgesamt fünf Jahre in der Schweiz gewohnt hat, seit einem Jahr hier wohnt und seit drei Jahren in ehelicher Gemeinschaft mit dem Schweizer Bürger lebt. Nach dem Wortlaut und Wortsinn der Bestimmung müssen sämtliche Voraussetzungen sowohl im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung als auch anlässlich der Einbürgerungsverfügung erfüllt sein. Fehlt es insbes. im Zeitpunkt des Entscheids an der ehelichen Gemeinschaft, darf die erleichterte Einbürgerung nicht ausgesprochen werden (BGE 132 ll 113 E. 3.2 S. 115; 130 II 482 E. 2 S. 484; 129 II 401 E. 2.2 S. 403).
E. 2.2
Der Begriff der "ehelichen Gemeinschaft" stammt zwar aus dem Zivilgesetzbuch (Art. 159 Abs. 1 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 10. Dezember 1907 [ZGB, SR 210]). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung unterscheidet sich der Begriff der ehelichen Gemeinschaft im Sinne von Art. 27 BüG aber von jenem des ZGB (BGE 121 II 49 E. 2b S. 51 mit Hinweisen auf die Lehre). Eine eheliche Gemeinschaft im Sinne des Bürgerrechtsgesetzes setzt nicht nur das formelle Bestehen einer Ehe, sondern eine tatsächliche Lebensgemeinschaft voraus. Eine solche Gemeinschaft kann nur bejaht werden, wenn der gemeinsame Wille zu einer stabilen ehelichen Beziehung besteht und diese auch künftig aufrecht erhalten bleiben soll (BGE 130 ll 482 E. 2 S. 483 f.; 128 II 97 E. 3a S. 98; 121 II 49 E. 2b S. 52). Der Gesetzgeber wollte dem ausländischen Ehegatten eines Schweizer Bürgers die erleichterte Einbürgerung ermöglichen, um die Einheit des Bürgerrechts der Ehegatten im Hinblick auf ihre gemeinsame Zukunft zu fördern (Botschaft zur Änderung des Bürgerrechtsgesetzes [Gleichstellung von Mann und Frau, Bürgerrecht der Ehegatten in national gemischten Ehen, Anpassung von weiteren Bestimmungen an die Rechtsentwicklung] vom 26. August 1987, BBl 1987 III 293 ff., S. 310; vgl. auch BGE 130 II 482 E. 2 S. 484). Ein Hinweis auf den fehlenden Willen der Ehegatten, die eheliche Gemeinschaft aufrecht zu erhalten, kann der Umstand sein, dass nur kurze Zeit nach der Einbürgerung das Scheidungsverfahren eingeleitet wird (BGE 130 ll 482 E. 2 S. 483 f.; 128 ll 97 E. 3a S. 98 f.).
E. 3.1
Gemäss Art. 41 Abs. 1 BüG kann die Einbürgerung von der Vorinstanz mit Zustimmung der Behörde des Heimatkantons innert fünf Jahren nichtig erklärt werden, wenn sie durch falsche Angaben oder Verheimlichung erheblicher Tatsachen erschlichen worden ist.
E. 3.2.1
Der Beschwerdeführer macht vorab geltend, dass vorliegend die fünfjährige Frist nicht gewahrt sei. Er vertritt die Meinung, über eine Nichtigerklärung müsse innert fünf Jahren seit der Einbürgerung rechtskräftig entschieden sein. Vorliegend sei die Fünfjahresfrist bereits abgelaufen, weil durch das Anheben der Beschwerde die Verfügung der Vorinstanz betreffend die Nichtigerklärung nicht rechtskräftig werden konnte.
E. 3.2.2
Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung genügt indessen für die Einhaltung der Fünfjahresfrist, dass die erstinstanzlich zuständige Behörde eine Verfügung in der Sache trifft. Nur so ist gewährleistet, dass der Behörde überhaupt der vollständige zeitliche Handlungsspielraum zur Verfügung steht. Würde stattdessen auf die Rechtskraft eines (letztinstanzlichen) Entscheides abgestellt, würde sich die Zeitspanne, in der die zuständige Behörde überhaupt Nichtigkeitsgründe prüfen und gegebenenfalls gestützt darauf verfügen könnte, angesichts notorischer Verzögerungsmöglichkeiten in mehrstufigen Rechtsmittelverfahren in nicht sachgerechter Weise massiv reduzieren (vgl. dazu ausführlich Urteil des Bundesgerichts 5A.11/2002 vom 23. August 2002, E. 3 und dort zitiertes Urteil 5A.3/2002 vom 29. April 2002, E. 3b, 3c und 3d).
E. 3.2.3
Die Einbürgerung des Beschwerdeführers erfolgte am 29. September 1999. Die Vorinstanz erliess die angefochtene Verfügung am 17. September 2004. Damit wurde die Fünfjahresfrist eingehalten.
E. 3.3
Die zweite formelle Voraussetzung von Art. 41 Abs. 1 BüG für eine Nichtigerklärung ist vorliegend erfüllt: Am 6. September 2004 erteilte die Sektion Bürgerrecht und Personenstand beim Departement des Innern des Kantons Aargau und am 7. September 2004 das Gemeindeamt des Kantons Zürich (Heimatkantone) die Zustimmung zur Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung.
E. 3.4
Nachfolgend bleibt zu prüfen, ob die materiellen Voraussetzungen für eine Nichtigerklärung gegeben sind; ob der Beschwerdeführer seine Einbürgerung erschlichen hat. Das blosse Fehlen einer Einbürgerungsvoraussetzung genügt nicht für die Nichtigerklärung einer erleichterten Einbürgerung. Die Nichtigerklärung setzt vielmehr voraus, dass die erleichterte Einbürgerung "erschlichen", das heisst mit einem unlauteren und täuschenden Verhalten erwirkt worden ist (BGE 128 II 97 E. 3a S. 99). Arglist im Sinne des strafrechtlichen Betrugstatbestandes ist nicht erforderlich. Immerhin ist notwendig, dass der Betroffene bewusst falsche Angaben macht oder die Behörde bewusst in einem falschen Glauben lässt und so den Vorwurf auf sich zieht, es unterlassen zu haben, die Behörde über eine erhebliche Tatsache zu informieren (BGE 132 II 113 E. 3.2 S. 115; 130 II 482 E. 2 S. 484).
E. 4.1.1
Im Verwaltungsverfahren des Bundes gilt der Grundsatz der freien Beweiswürdigung (Art. 19 VwVG i.V.m. Art. 40 des Bundesgesetzes vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess [BZP, SR 273]). Frei ist die Beweiswürdigung vor allem darin, dass sie nicht an bestimmte starre Beweisregeln gebunden ist, die dem Richter genau vorschreiben, wie ein gültiger Beweis zu Stande kommt und welchen Beweiswert die einzelnen Beweismittel im Verhältnis zueinander haben (Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl. Bern 1983, S. 278 f.; zu den Beweismitteln: BGE 130 II 169 E. 2.3.2 ff. S. 172 ff.). Wenn ein Entscheid - wie im vorliegenden Fall - zum Nachteil des Betroffenen in seine Rechte eingreift, liegt die Beweislast bei der Behörde.
E. 4.1.2
Im Verfahren um Nichtigerklärung einer erleichterten Einbürgerung ist von der Verwaltung zu prüfen, ob die Ehe im massgeblichen Zeitpunkt der Gesuchseinreichung und der Einbürgerung tatsächlich gelebt wurde (BGE 130 II 169 E. 2.3.1 S. 172). Im Wesentlichen geht es dabei um innere Vorgänge, die der Verwaltung oft nicht bekannt und die schwierig zu beweisen sind. Die Behörde kann sich daher veranlasst sehen, von bekannten Tatsachen (Vermutungsbasis) auf unbekannte (Vermutungsfolge) zu schliessen. Solche tatsächlichen Vermutungen (auch als natürliche Vermutungen oder 'praesumptio hominis' bezeichnet) können sich in allen Bereichen der Rechtsanwendung ergeben, namentlich auch im öffentlichen Recht. Es handelt sich dabei um Wahrscheinlichkeitsfolgerungen, die aufgrund der Lebenserfahrung gezogen werden (Ulrich Häfelin, Vermutungen im öffentlichen Recht, in: Festschrift für Kurt Eichenberger, Basel 1982, S. 625 ff., S. 626; vgl. auch Peter Sutter, Die Beweislastregeln unter besonderer Berücksichtigung des verwaltungsrechtlichen Streitverfahrens, Diss. Zürich 1988, S. 56 ff. und 178 ff., und Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., Bern 1983, S. 282 ff. Zu Art. 8 ZGB vgl. Max Kummer, Berner Kommentar, N. 362 f.).
E. 4.1.3
Als Problem der Beweiswürdigung berührt die tatsächliche Vermutung weder die Beweislast noch die das Verwaltungsverfahren beherrschende Untersuchungsmaxime. Letztere gebietet zwar, dass die Verwaltung auch nach entlastenden, das heisst die Vermutung erschütternden Elementen sucht. Nun liegt es beim vorliegend zur Diskussion stehenden Thema in der Natur der Sache, dass solche der Verwaltung nicht bekannt sein dürften und nur der Betroffene darüber Bescheid weiss. Es ist daher am Betroffenen, der dazu nicht nur aufgrund seiner Mitwirkungspflicht (Art. 13 VwVG) verpflichtet ist, sondern daran auch ein erhebliches Eigeninteresse haben muss, die Vermutung durch den Gegenbeweis bzw. durch erhebliche Zweifel umzustürzen, indem er Gründe bzw. Sachumstände aufzeigt, die es als überzeugend (nachvollziehbar) erscheinen lassen, dass eine angeblich noch wenige Monate zuvor bestandene, tatsächliche, ungetrennte, eheliche Gemeinschaft in der Zwischenzeit dergestalt in die Brüche gegangen ist, dass es zur Scheidung kam (BGE 130 II 482 E. 3.2, S. 485 ff. mit Hinweisen).
E. 4.2
Die Vorinstanz vertritt den Standpunkt, dass sowohl im Zeitpunkt der abgegebenen Erklärung zur Qualität der Ehe als auch im Zeitpunkt des Entscheides über die erleichterte Einbürgerung zumindest beim Beschwerdeführer kein auf die Zukunft gerichteter uneingeschränkter Ehewille mehr bestanden habe. Der Beschwerdeführer habe durch das Verschweigen der ausserehelichen Zeugung eines Kindes den unzutreffenden Anschein erweckt, die Ehe sei nach wie vor stabil.
E. 4.3.1
Aus den Akten ergibt sich folgendes Bild: Der Beschwerdeführer gelangte am 25. Juni 1993 als Tourist bzw. zum Besuch seiner Schwester in die Schweiz. Anschliessend verblieb er hier und heiratete am 4. Dezember 1993 eine Schweizer Bürgerin. Am 6. August 1998 stellte er ein Gesuch um Erteilung der erleichterten Einbürgerung und am 23. August 1999 unterzeichnete er zusammen mit seiner schweizerischen Ehefrau die Erklärung, wonach sie in einer stabilen ehelichen Gemeinschaft lebten. Mit Verfügung vom 29. September 1999 wurde der Beschwerdeführer erleichtert eingebürgert. Am 3. Oktober 1999 wurde von einer Landsfrau, die mit den Ehegatten mindestens seit dem 16. November 1998 im gemeinsamen Haushalt zusammen lebte, der aussereheliche Sohn des Beschwerdeführers geboren. Spätestens seit dem 1. Mai 2001 wohnten die Ehegatten getrennt. Am 28. Dezember 2001 reichten sie einen gemeinsamen Scheidungsantrag ein. In der Scheidungsverhandlung vom 8. Februar 2002 gaben der Beschwerdeführer und seine Ehefrau zu Protokoll, dass sie eineinhalb Jahre zuvor (also ca. Mitte 2000) eine Krise gehabt und das erste Mal an eine Scheidung gedacht hätten. Nach all den Jahren ihrer Beziehung hätten sie sich auseinander gelebt. Der Versuch, die Ehe zu retten sei gescheitert. Zur Scheidung entschlossen hätten sie sich ein halbes Jahr zuvor. Die Ehe wurde am 17. Mai 2002 geschieden.
E. 4.3.2
Allein schon diese äusseren Umstände - vor allem die Tatsache, dass der Beschwerdeführer ein aussereheliches Kind zeugte und dies sowohl seiner Ehefrau als auch den Behörden verschwieg - bilden klare Anhaltspunkte (Vermutungsbasis) dafür, dass im Zeitpunkt der erleichterten Einbürgerung bzw. der persönlichen Erklärung des Ehepaares keine stabile eheliche Beziehung und damit zumindest beim Beschwerdeführer auch kein echter Wille mehr bestanden haben kann, die Ehe tatsächlich aufrecht zu erhalten (Vermutungsfolge). Die tatsächliche Vermutung, dass keine eheliche Gemeinschaft vorlag, hat zur Folge, dass es dem Beschwerdeführer obliegt, die Vermutung durch den Gegenbeweis bzw. durch das Erwecken erheblicher Zweifel an deren Richtigkeit umzustürzen (BGE 130 ll 482 E. 3.2 S. 485 f.).
E. 4.4.1
Die vorinstanzliche Tatsachenvermutung gegen das Bestehen einer gelebten Ehe in den massgebenden Zeitpunkten liesse sich hier am ehesten widerlegen, wenn sich in der Phase nach der erleichterten Einbürgerung ein unvorhergesehenes oder aussergewöhnliches Vorkommnis zugetragen hätte oder wenn der Verfügungsadressat konkrete Anhaltspunkte für die Annahme lieferte, dass die eheliche Beziehung aus Sicht der Beteiligten im Herbst 1999 wirklich noch stabil und auf eine gemeinsame Zukunft ausgerichtet war (zum Ganzen vgl. die Urteile des Bundesgerichts 5A.12/2006 vom 23. August 2006, E. 2.3; 5A.22/2006 vom 13. Juli 2006, E. 2.3; 5A.18/2006 vom 28. Juni 2006, E. 3.3; 5A.13/2005 vom 6. September 2005, E. 4.2 und 4.3; 5A.23/2005 vom 22. November 2005, E. 5.2 und 5.3).
E. 4.4.2
Nach Darstellung des Beschwerdeführers und seiner schweizerischen Ex-Ehegattin soll Letztere ihm den einmaligen Seitensprung kurze Zeit nach dessen Bekanntwerden verziehen haben. Erst lange nach der erleichterten Einbürgerung sei es zu einer Zerrüttung gekommen. Als Grund für die Scheidung wird angegeben, die Ehefrau habe sich Ende 2001 in einen anderen Mann verliebt und nur noch mit diesem zusammen sein wollen. In der von der Stadtpolizei Zürich rogatorisch durchgeführten Befragung gab die Ex-Ehefrau zu Protokoll, sie könne sich nicht erklären, wieso der Beschwerdeführer mit der peruanischen Bekannten, welche ein Jahr lang im gleichen Haushalt lebte, eine aussereheliche Beziehung gehabt habe. Eigentlich hätten keine Eheprobleme bestanden. Die Ehegatten hätten sich zwar wegen ihrer verschiedenen Arbeitszeiten nicht allzu viel gesehen, was sich auch auf ihr Sexualleben ausgewirkt habe. Sie habe ihre Situation aber durchaus noch als normal empfunden. Als sie nach der Geburt des Kindes vom Seitensprung erfahren habe, sei sie für etwa vier Tage zu ihren Eltern gezogen, danach aber in die eheliche Wohnung zurückgekehrt, weil sie die Ehe nicht ohne weiteres habe aufgeben wollen. Der Beschwerdeführer habe ihr auch versichert, dass dies ein einmaliger Ausrutscher gewesen sei, den er bereue. Sie habe dies geglaubt und ihm verziehen.
E. 4.5.1
Die Schilderungen von Ursache und Wirkung bzw. deren zeitliche Situierung überzeugen solchermassen nicht und vermögen die natürliche Vermutung nicht umzustossen. In Wirklichkeit muss die Zerrüttung schon viel früher eingesetzt haben, als im Scheidungs- und im Nichtigkeitsverfahren behauptet wurde. Auffällig sind schon die Wohnverhältnisse, in denen sich die Beteiligten während des Einbürgerungsverfahrens befunden haben. So lebte die Landsfrau des Beschwerdeführers während gut eines Jahres im gemeinsamen Haushalt mit ihm und seiner Ehefrau. Der Beschwerdeführer versucht dies nachträglich als Hilfestellung in einer Notlage darzustellen, was allerdings schon aufgrund der zeitlichen Dimension nicht überzeugen kann. Weiter ist nicht glaubhaft, dass es der Ehefrau nichts ausgemacht haben soll, eine Bekannte ihres Ehemannes, zu der sie selbst kein engeres Verhältnis hatte, ein Jahr lang in der ehelichen Dreizimmerwohnung aufzunehmen. Jeglicher Lebenserfahrung widerspricht es auch, dass sie nie nach dem Vater des Kindes gefragt haben soll, obwohl die Bekannte des Ehemannes während der ganzen Schwangerschaft im gemeinsamen Haushalt wohnte. Das Verhalten des Beschwerdeführers lässt ebenfalls nicht auf eine gelebte, stabile eheliche Gemeinschaft schliessen. So will er - obwohl es sich gemäss seiner Darstellung um einen einmaligen Ausrutscher gehandelt haben soll - den Seitensprung und die daraus erfolgte Schwangerschaft seiner Ehegattin bis zum spätest möglichen Zeitpunkt geheimgehalten haben. Hätte seinerseits tatsächlich ein Interesse an einer Weiterführung der Ehe bestanden, so hätte er die Situation durch Offenlegung zu bereinigen versucht. Im Übrigen äussern sich der Beschwerdeführer und seine Ex-Ehefrau nicht einlässlich zu den Gründen, die schliesslich zur Aufgabe einer inzwischen über siebenjährigen, angeblich immer intakten ehelichen Gemeinschaft geführt haben sollen. Dass diese Gründe nicht in der Bekanntschaft der Ex-Ehegattin mit einem neuen Mann bestanden haben können, wurde bereits von der Vorinstanz zutreffend festgestellt. Aus den Scheidungsakten ergibt sich, dass sich die Ehe bereits im Sommer 2000 und damit lange bevor die Ehefrau eine neue Bekanntschaft machte, in einer Krise befand, weil die Ehegatten sich auseinander gelebt hatten.
E. 4.5.2
Nach dem bisher Gesagten kann der Beschwerdeführer nicht überzeugend dartun, dass er im Zeitpunkt der Erklärungsabgabe und der Gewährung der erleichterten Einbürgerung in einer stabilen und in jeder Beziehung intakten ehelichen Gemeinschaft gelebt hatte und dass danach Umstände eintraten, die geeignet sind, eine solche langjährige, intakte Ehe zu zerstören. Es kann beim Beschwerdeführer auch nicht angenommen werden, er habe im Zeitpunkt der Erklärung zur Qualität seiner Ehe und im Zeitpunkt der Einbürgerung noch den festen Willen gehabt, seine Ehe mit der Schweizer Bürgerin auf unbestimmte Zeit aufrecht zu erhalten.
E. 5.1
Die Nichtigerklärung der Einbürgerung gemäss Art. 41 Abs. 1 BüG setzt - wie bereits erwähnt - voraus, dass diese "erschlichen" worden ist. Der Betroffene muss bewusst falsche Angaben gemacht bzw. die Behörde in einem falschen Glauben gelassen haben; die Behörde über eine erhebliche Tatsache nicht informiert haben (vgl. BGE 128 II 97 E. 4 S. 101 f.). Wesentlich sind dabei nicht nur Tatsachen, nach denen ausdrücklich gefragt wird, sondern auch solche, von denen der Gesuchsteller wissen muss, dass sie für den Einbürgerungsentscheid massgebend sind. Dazu können auch "innere Tatsachen" wie etwa die Absicht der Nichtfortsetzung der bisherigen bzw. der Begründung einer neuen Ehe gehören (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 10. Juni 2002 2A.511/2002, E. 3.2).
E. 5.2
Aus den vorstehenden Erwägungen ergibt sich, dass keine stabile, auf die Zukunft gerichtete eheliche Gemeinschaft mehr bestand, weshalb der Beschwerdeführer mit seiner gegenteiligen Erklärung vom 23. August 1999 falsche Angaben gemacht hat. Er hat zudem im Einbürgerungsverfahren die Zeugung seines Kindes und damit eine Tatsache verschwiegen, von der er wissen musste, dass sie für das Einbürgerungsverfahren erheblich sein könnte. Es muss ihm bewusst gewesen sein, dass die zuständigen Behörden in Kenntnis des während des Einbürgerungsverfahrens ausserehelich gezeugten Kindes eine Einbürgerung - zumindest vorläufig - verweigert hätten. Der rechtliche Schluss der Vorinstanz, dass der Beschwerdeführer im Sinne von Art. 41 BüG erhebliche Tatsachen verheimlicht und falsche Angaben gemacht habe, ist daher nicht zu beanstanden.
E. 6
Daraus ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung rechtmässig ist (Art. 49 VwVG). Die Beschwerde ist daher abzuweisen.
E. 7
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der unterliegende Beschwerdeführer kostenpflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Verfahrenskosten sind auf Fr. 700.-- festzusetzen (Art. 1, Art. 2 und Art. 3 Bst. b des Reglements vom 11. Dezember 2006 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). (Dispositiv S. 13)
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